
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

easyConsent 

Die integrierte und transparente Data-Consent-Lösung von Qbus 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt In Kooperation mit 

Qbus Internetagentur GmbH 

Richard-Wagner-Str. 1a 

18055 Rostock 

E-Mail: easyconsent@qbus.de 

Tel.: 0381 4 61 39 0 

Web: www.qbus.de  
 

ECOVIS Keller Rechtsanwälte PartG mbB 

Am Campus 1-11 

18182 Rostock-Bentwisch 

E-Mail: dsb-nord@ecovis.com 

Tel.: 0381 6 49 23 0 

Web: www.ecovis.com/datenschutzberater/ 

 

http://www.qbus.de/
http://www.ecovis.com/datenschutzberater/
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Auf einen Blick 

Bereits heute bedarf die Nutzung von nicht erforderlichen Cookies auf Webseiten der vorherigen 

Einwilligung der Betroffenen. Neu hinzu gekommen ist seit dem 16.07.2020 die Anforderung, auch  

bei der Übermittlung personenbezogener Daten in Ländern außerhalb der Europäischen Union eine 

zusätzliche Einwilligung des Webseitenbesuchers einzuholen, wenn dort kein europäisches 

Datenschutzniveau gewährleistet ist. 

Qbus hat gemeinsam mit den Datenschutzexperten von ECOVIS® eine Lösung entwickelt, die die 

Nutzung von Cookies und Übertragung von Daten in Länder außerhalb der Europäischen Union in einer 

»Data-Consent«-Lösung zusammenfasst. Unser Ziel war, die komplexen Anforderungen so einfach, 

transparent und funktional wie möglich umzusetzen. 

Diese Lösung passen wir individuell an die Funktionalitäten und das Design Ihrer Website an. 

 

Hintergrund 

Fast alle Webauftritte binden US-amerikanische Dienstleister oder europäische Dienstleister mit  

außereuropäischen Subdienstleistern ein, wie beispielsweise YouTube, Google Maps oder Google 

Analytics. Damit ist in der Regel die Übermittlung personenbezogener Daten außerhalb des 

Rechtsraums der Europäischen Union verbunden.  

Hierfür bedarf es einer rechtlichen Grundlage, die bisher in den meisten Fällen über das sogenannte 

Privacy Shield oder EU-Standardvertragsklauseln geregelt war. Dies ist mit der Entscheidung des 

Europäischen Gerichtshofes vom 16.07.2020 (sog. Schrems-II-Entscheidung) hinfällig geworden, da mit 

den zuvor geltenden Regelungen die Rechte von EU-Bürgern in Bezug auf personenbezogene Daten 

nicht gewahrt werden konnten.  

Entsprechend den Feststellungen des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) basiert unsere Lösung auf 
einer Einwilligung des Betroffenen in die Übermittlung außerhalb Europas, der einzig verbliebenen 
Rechtsgrundlage. 
 
Das bedeutet, auch Datentransfers bedürfen – analog zur Nutzung von Cookies – einer aktiven und 

informierten Einwilligung durch die Benutzer. Die Wirkung des Urteils tritt sofort ein, sodass alle 

Website-Betreiber durch das Urteil zum Handeln aufgefordert sind.  

Unsere Lösung ist auch unverzüglich für den Fall des ungeregelten Austritts Großbritanniens aus  

der EU (Brexit) nutzbar. 
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Die Anforderungen sind: 

▪ Der grundsätzliche Zugang zur Website darf nicht von einer Einwilligung in die Verarbeitung  

von Daten und die Übermittlung außerhalb der EU abhängig gemacht werden. 

▪ Während der Einwilligungsdialog angezeigt wird sind alle Skripte, die Nutzerdaten  

erfassen zu blockieren. 

▪ Nutzer müssen eine Zustimmung aktiv erteilen, erst dann darf eine  

Datenverarbeitung stattfinden. 

▪ Die verschiedenen Zwecke (Werbung, Analyse, Funktion usw.) müssen getrennt  

voneinander auswählbar sein. 

▪ Das Auswahlmenü, das die jeweiligen Funktionen aktiviert, darf nicht voreingestellt sein. 

▪ Vor Zustimmung muss eine Möglichkeit vorhanden sein, die Datenschutzhinweise  

zu lesen.  

▪ Es ist Aufklärung über die mit Datenübermittlung verbundenen Risiken bei einer  

Übermittlung der Daten außerhalb der EU erforderlich.  

▪ Die Entscheidung des Benutzers muss beim Seitenbesuch durchgängig technisch  

umgesetzt werden. 

▪ Es muss möglich sein, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 

▪ Die Widerrufsmöglichkeit muss genauso einfach sein, wie die Einwilligung. 

 

 

Unsere Lösung »easyConsent« setzt diese Anforderungen  

gesetzeskonform um. 
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So funktioniert easyConsent 

1. Startansicht 

Beim Betreten der Website öffnet sich der Data-Consent-Dialog mit einer klaren Botschaft:  

»Ihre Daten – Ihre Entscheidung«. 

Dies spiegelt den Kern unserer Lösung wider: Es geht um die souveräne, informierte Entscheidung des 

Nutzers über seine Daten. 

Die Einbindung von datenschutz-relevanten Elementen in die Website ist in sinnvolle Kategorien 

geordnet, deren Zweck in verständlicher Sprache darstellt wird. Die aufgeführten Kategorien werden bei 

der Integration der Lösung in den Webauftritt individuell angepasst. Die Kategorien sind mit direkten 

Links zu den betreffenden Stellen in der Datenschutzerklärung verbunden, wo weitere Informationen zu 

den verwendeten Diensten abrufbar sind. Damit schaffen wir Transparenz, ohne vom Nutzer das Lesen 

der kompletten Hinweise zu verlangen. 

Es ist keine Vorauswahl getroffen. Der Nutzer erhält die Information, dass die Auswahl gespeichert wird, 

aber auch jederzeit wieder geändert werden kann. Damit setzen wir die Anforderung einer Widerrufs-

möglichkeit um. 

 

2. Option keine Auswahl 

Wenn der Nutzer keiner Auswahl zustimmen möchte, kann er direkt auf »Eigene Auswahl bestätigen« 

klicken. Dadurch wird der Dialog beendet. Die Website kann genutzt werden, jedoch ohne die 

entsprechenden Elemente, da diese durch die (Nicht-)Wahl des Nutzers deaktiviert wurden. Mit dieser 

Ein-Klick-Lösung wird gleichzeitig die rechtliche Anforderung eines Kopplungsverbotes umgesetzt. 

Sollte der Nutzer im weiteren Verlauf des Website-Besuches doch einzelne Dienste wie beispielsweise 

eingebettete Videos oder Karten nutzen wollen, kann er dies im Einzelfall bestätigen, wie in Punkt 5 

erläutert. 

 



 
 

© Qbus Internetagentur GmbH | qbus.de 2020 

3. Option Eigene Auswahl 

Wenn der Nutzer eine individuelle Auswahl trifft, mit der die Weiterleitung von Daten außerhalb des 

europäischen Rechtsraums verbunden ist, verlängert sich das Dialogfenster um einen Risikohinweis, 

der individuell an seine Auswahl angepasst ist.  

Anschließend muss der Nutzer in Kenntnis der Risiken einer Weiterleitung von Daten zustimmen oder 

ablehnen und seine Auswahl bestätigen. Der Dialog schließt sich und es werden auf der Seite nur die 

entsprechend ausgewählten Elemente aktiviert. 

(Drittlandsübermittlungs-Einwilligung gem. Art. 49(1) a DSGVO) 
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4. Option Alle Nutzungen 

Wenn der Nutzer direkt allen Nutzungen zustimmen möchte, kann er dafür den Button »Alle Nutzungen 

aktivieren« verwenden. Es wird erneut die zusätzlich erforderliche Einwilligung einer risikobehafteten 

Datenübertragung in Drittländer (Drittlandsübermittlungs-Einwilligung) eingeblendet. Der Dialog kann 

nur durch ausdrückliche Zustimmung oder Ablehnung beendet werden. (Zwei-Klick-Lösung). 
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5. Einzelfalleinwilligung 

Sollte der Nutzer einzelne Elemente durch seine Auswahl deaktiviert haben, werden entsprechende 

Inhalte wie Videos oder Kartenanwendungen nicht angezeigt. Stattdessen erhält er folgenden Hinweis: 

 

Er kann nun seine Grundeinstellungen (Startseitendialog) erneut öffnen und seine Auswahl anpassen 

oder nach Kenntnisnahme des enthaltenen Risikohinweises durch Klick auf »Content jetzt laden« den 

betreffenden Inhalt direkt aktivieren. 
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6. Widerrufsmöglichkeit 

Wenn der Nutzer die Website verlassen hat und die Startseite erneut besucht, wird ihm am unteren 

Rand des Browserfensters ein Hinweis angezeigt, über den der Nutzer seine Datenschutzeinstellung 

erneut ändern kann. Der Hinweis kann durch das enthaltene Kreuz beendet werden oder durch 

Weiternavigation auf eine Unterseite. 

 

 

7. Anpassung der Datenschutzhinweise 

In der Datenschutzerklärung (DSE), sowie ihrem Verzeichnis der Verarbeitung sowie 

Auftragsverarbeitungsvereinbarungen mit den außereuropäischen Dienstleitern, muss die 

Rechtsgrundlage für die Übermittlung von Daten außerhalb der EU ergänzt oder korrigiert werden. 

Hier ist neu aufzunehmen: 

»Wenn der Nutzung von Diensten außerhalb der Europäischen Union vom Websitebesucher 

zugestimmt wurde, basiert die Übermittlung der Daten auf Art. 49 (1) a DSGVO.« 

Für eine erhöhte Transparenz wird die Datenschutzerklärung mit entsprechenden Ankern versehen, 

sodass eine Verlinkung vom Data-Consent-Dialog auf die jeweiligen Abschnitte der DSE möglich wird 

und diese zusätzlich markiert hervorgehoben werden können. 

 

 

 


